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Psych-Entgeltsystem  
hier:  - Psych-OPS – Version 2010 für den Geltungsbereich  nach § 17 d KHG 
  - Anwendung zum 1. Januar 2010 
Bezug:  NKG-Mitteilungen 305/2009, 381/2009, 387/2009, 420 /2009 und 2/2010 
 
 
Mit NKG-Mitteilung 420/2009 wurde darüber informier t, dass die Selbstverwaltungspartner die 
Psychiatriekodes (OPS 1-903, 1-904, 9-60 – 9-69) in  der jetzigen Form für eine Anwendung ab 
dem 1. Januar 2010 für nicht geeignet halten. Ebens o wurde um eine Revision der OPS bis zum 
1. Juli 2010 gebeten (Anlage 1).  
 
Leider hat sich das BMG gegen die Aussetzung der o. g. Kodes ausgesprochen, sodass diese 
unverändert ab dem 1. Januar 2010 gelten (Anlage 2) .  
 
Es wird daher folgendes Vorgehen empfohlen: 
 
1) Alle  neuen OPS-Kodes für den Geltungsbereich sind ab de m 1. Januar 2010 anzuwenden. 

Die von der Selbstverwaltung beschlossene Sanktions freiheit in der Vereinbarung über die 
Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems fü r psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen gemäß § 17 d KHG (Ps ych-Entgeltsystem) in § 1 Abs. 6 
(Anlage 3) schützt die Krankenhäuser vor Sanktionen  bei fehlender oder fehlerhafter 
Übermittlung der Prozedurenkodes an die GKV bis zum  30. Juni 2010! 

 
2) Es empfiehlt sich aber dennoch dringend, die kra nkenhausinterne Leistungserfasssung 

frühzeitig zu strukturieren und patientenbezogen zu  optimieren, da mit einer umfassenden 
inhaltlichen Revision nicht zu rechnen ist. Insbeso ndere ist davon auszugehen, dass die in 
den Kodes spiegelstrichartig aufgelisteten Leistung en weitestgehend beibehalten werden. 
Diese sollten daher in geeigneter Weise tages-, pat ienten- und berufsgruppenbezogen 
erfasst werden. 

 
3) Unbedingt erfolgen muss die Erfassung der OPS-Ko des für die Eingruppierung der 

Behandlungsbereiche in die Psychiatrie-Personalvero rdnung (OPS 9-98). Voraussichtlich 
noch im Januar 2010 werden von der Selbstverwaltung  Empfehlungen zur Unterstützung der 
Eingruppierung bereitgestellt, um eine einheitliche  Verschlüsselung zu fördern. 

 
4) Es wird den betroffenen Krankenhäusern empfohlen  - soweit noch nicht erfolgt oder 

geplant - im Januar 2010 Schulungen zur Anwendung d er ICD-10-GM und des OPS zu 
beginnen. Dies betrifft nicht nur die OPS-Kodes für  den Geltungsbereich nach § 17 d KHG, 
sondern auch alle anderen Leistungen wie beispielsw eise CT oder MRT. Nur eine frühzeitige 
Schulung gewährleistet eine rasche Anpassung an eve ntuelle Änderungen der 
Komplexkodes zum 1. Juli 2010. 

 
Um eine einheitliche Dokumentation in den Krankenhä usern zu fördern, werden für die 
Psychiatrie und Psychosomatik voraussichtlich noch im Januar 2010 Kodierrichtlinien 
bereitgestellt.  
 
Weiterhin sind die Selbstverwaltungspartner aufgefo rdert, bis zum 15. Februar 2010 einen 
gemeinsamen Vorschlag vorzulegen, der den Dokumenta tionsaufwand bei den einzelnen Psych-
Komplexkodes vermindert. Hierbei soll eine mögliche  Überleitung der bestehenden Kodes auf 
die neuen Vorschläge berücksichtigt werden. Eine ve rbindliche Auskunft, ob es zu einer 
Anpassung zum 1. Juli 2010 kommen wird, erfolgt som it frühestens im Februar 2010. 
 
Wir bitten dringend um Beachtung. 










